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Unsere Mandantin war von 9/2016 an Geschäftsführerin der kommunalen Wirtschaft und Marketing 

Soest GmbH, einer 100 %igen Tochtergesellschaft der Stadt Soest. Unsere Mandantin lebt mit der Un-
terzeichnerin seit 2005 in einer offen lesbischen Beziehung. Die Unterzeichnerin ist eine deutsche 

Rechtsanwältin ohne Migrationshintergrund, aber mit nicht-deutschem Nachnamen. Die Beziehung 

und die Unterzeichnerin waren in der sog. Soester Stadtgesellschaft sichtbar, aber auch sichtbar uner-

wünscht. Frau Prof. Dr. Dobberstein und die Unterzeichnerin wurden ausgegrenzt, die Beziehung un-

sichtbar gemacht und die Unterzeichnerin auch unverhohlen rassistisch diskriminiert. 

 

Am Tag, als die unmittelbar bevorstehende Nichtwiederwahl unserer Mandantin vom (Aufsichts)Rat 

an die Presse durchgestochen wurde und unsere Mandantin davon ausgehen musste, dass die Presse 

auch Kenntnis über Verleumdungen hatte, die ihr als Gerüchte zugetragen worden waren, sah sie sich 

gezwungen, der Presse zuvor zu kommen und ein langes, differenziertes Interview zu geben, in dem 
sie u.a. ihrer Überzeugung Ausdruck verlieh, dass auch Misogynie und Homophobie eine gewichtige 

Rolle für ihre Nichtwiederwahl gespielt hatten. 

 

Daraufhin kündigte die Wirtschaft und Marketing Soest GmbH unserer Mandantin fristlos, weil dies 

eine boshafte, ehrverletzende falsche Tatsachenbehauptung gewesen sei. Es erfolgte ferner die sofor-

tige Abberufung unserer Mandantin. Gegen diese Kündigung sowie gegen die sofortige Abberufung 

erhob unsere Mandantin negative Feststellungsklage zum Landgericht Arnsberg. 

 

Mit Endurteil vom 4.11.2021 wies der Vorsitzende Richter Siedhoff die Klage ab. 

 
Wir halten dieses Urteil an vielen Stellen für tendenziös und in der Abwägung für fehlerhaft, weil in-

konsistent. Hier nur einige Beispiele: 

 

 Das Gericht stellt fest, dass es sich bei der streitgegenständlichen Äußerung unserer Mandan-

tin nicht um eine falsche Tatsachenbehauptung handelt und im Übrigen auch nicht um eine 

Schmähkritik (S. 12 des Urteils). 

 

Das Gericht bestreitet auch nicht, dass unsere Mandantin sich öffentlich zu ihrer Nichtwieder-
wahl äußern durfte, sieht in der streitgegenständlichen Äußerung aber dennoch einen Grund 

für die fristlose Kündigung des Geschäftsführeranstellungsvertrages. Worin dieser genau be-

stehen soll, wenn es sich bei der streitgegenständlichen Äußerung weder um eine falsche Tat-

sachenbehauptung noch um eine Schmähkritik handelte, bleibt indes offen. 

 

 Ferner ist das Gericht der Auffassung, dass es sich nicht um einen Kündigungsgrund gehandelt 

hätte, wenn unsere Mandantin die Äußerung nur intern getätigt hätte (S. 13). Dabei verkennt 

das Gericht, dass 

 
o unsere Mandantin und die Unterzeichnerin – nachgewiesen - intern immer wieder an-

gesprochen hatten, wie sehr die ausführlich dargestellte Homophobie sie belasteten. 

Und unsere Mandantin hatte auch bereits im „Wahlkampf“ eindeutig den Zusammen-

hang zwischen der drohenden Nichtwiederwahl einerseits und der erlebten Misogynie 

und Homophobie hergestellt: So hatte unsere Mandantin die Ratsmitglieder bereits 

kurz vor der Nichtwiederwahl im Aufsichtsrat der WMS mit Schreiben vom 2.6.2020 

gefragt: „Mit großem Belastungseifer wird offenbar nach Gründen gesucht, wie trotz 

meiner herausragenden Leistungsbilanz meine Nichtwiederwahl begründet werden 

kann, zunächst mit dem vorgeschobenen Argument, dass ich meine Mitarbeiter*innen 

schlecht behandele, nun mit einer handfesten Verleumdung. Mir läuft es kalt den 
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Rücken herunter, mit welcher Brutalität offenbar versucht wird, mir alles zu nehmen – 

meine Karriere, meine Existenz und auch mein Heim. Ich bitte diejenigen, die sich da-

ran beteiligen, sich noch einmal selbst zu hinterfragen, warum Sie so dringend einen 

Grund suchen und was der wahre Grund ist, warum Sie mich nicht wiederwählen wol-

len. Könnte es sein, dass der wahre Grund in meinem Geschlecht, meiner sexuellen 

Orientierung und/ oder meiner Herkunft aus urbanen Milieus begründet ist?“  

 

Das Schreiben vom 2.6.2020 lag dem Gericht vor. 

 

o es bei den öffentlich geäußerten Homophobievorwürfen nicht mehr darum ging, diese 

Homophobie abzustellen. Aufsichtsrat und Haupt- und Finanzausschuss hatten unsere 

Mandantin bereits nicht wiedergewählt und mit dieser Nichtwiederwahl ein Unwert-
urteil über ihre Leistungen und ihre Person in die Welt gesetzt, das ihre wirtschaftliche 

Existenz gefährdete. Die Bestätigung dieses Unwerturteils durch den Rat stand unmit-

telbar bevor. Unmittelbar vor der entscheidenden Ratssitzung hatten Mitglieder des 

Aufsichtsrates die bevorstehende Nichtwiederwahl an die lokale Presse durchgesto-

chen und unsere Mandantin musste davon ausgehen, dass auch Verleumdungen ins-

besondere in Beziehung auf ihr Führungsverhalten gegenüber Untergebenen, die un-

sere Mandantin nur bruchstückhaft in der Kunstform des Gerüchtes erreicht hatten, 

nicht nur an sie, sondern auch an die Presse herangetragen worden waren. Mit den 

öffentlichen Homophobievorwürfen wollte meine Mandantin dieses Unwerturteil der 

Öffentlichkeit erklären, deutlich machen, dass ihre Nichtwiederwahl gerade nicht in 
mangelhaften Leistungen begründet war und gleichzeitig der Veröffentlichung dieser 

Verleumdungen zuvorkommen. Sich also intern über Homophobie zu beklagen hätte 

deshalb keinen Sinn ergeben. 

 

o Dass unsere Mandantin sich nur intern hätte äußern dürfen, begründet das Gericht 

wie folgt: „Das gilt vorliegend erst recht vor dem von der Klägerin immer wieder prob-

lematisierten Umstand, dass zuvor das Verhältnis zwischen der Klägerin und der Be-

klagten bereits Gegenstand öffentlichen Diskussionen und von Veröffentlichungen in 

Presseberichten war. Deshalb musste es der Klägerin klar sein, dass die Äußerungen 
im von ihr nach eigenem Vorbringen initiierten Interview vom 22.6.2020 in der Öffent-

lichkeit für Aufsehen sorgen würden, insbesondere vor dem Hintergrund der von ihr 

erhobenen Vorwürfe der Misogynie und Homophobie“. 

 

Diese Wertung des Gerichts ist angesichts des unstreitigen Sachverhalts nachgerade 

absurd. Denn es hatte die Lokalpresse ja nicht zufällig immer wieder über das Verhält-

nis zwischen unserer Mandantin und dem (Aufsichts)Rat berichtet, es hatte der zu-

ständige Redakteur nicht während der AR-Sitzungen an der Tür gelauscht oder das Sit-

zungszimmer verwanzt. Vielmehr waren es Mitglieder des Aufsichtsrates, die unter 

Verletzung ihrer Verschwiegenheitsverpflichtung gezielt Interna, überdies mit einem 
falschen, gegen unsere Mandantin gerichteten Spin, an die Presse durchgestochen 

hatten (Eklat im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung), es waren Aufsichtsratsmitglie-

der, die Kritik nicht intern vorgetragen, sondern am Vorabend einer Aufsichtsratssit-

zung unter der Überschrift „Verbot der auswärtigen Spargel-Händler wird ein Nach-

spiel im Aufsichtsrat haben“ in die Presse getragen hatten und es waren Aufsichts-

ratsmitglieder, die die Nichtwiederwahl unserer Mandantin unter Verletzung ihrer 

Verschwiegenheitsverpflichtung, der Treue- und Fürsorgepflicht und des Personalda-

tenschutzes bereits in die Presse trugen, als sie noch um ihre Wiederwahl kämpfte. Es 

war also der Aufsichtsrat, der für die Presseberichte über das Verhältnis des 
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Aufsichtsrates zu unserer Mandantin verantwortlich war und es war der Aufsichtsrat 

(bzw. Teile des Aufsichtsrates), der unsere Mandantin immer wieder öffentlich diskre-
ditiert und so die Nichtwiederwahl betrieben hatte. Vor diesem Hintergrund ist die 

Auffassung des Gerichtes nicht nur rechtsirrig, sie ist unzumutbar. Das Gegenteil wäre 

richtig: Weil der Aufsichtsrat unsere Mandantin immer wieder öffentlich diskreditiert 

hatte und in dieser Situation durch die Durchstecherei ihrer Nichtwiederwahl auch 

den Anlass für ihre Äußerungen gesetzt hatte, war es auch ihr Recht, sich in dieser Si-

tuation öffentlich zu wehren. Der Aufsichtsrat hatte seine Fürsorge – und Treuepflicht 

gegenüber unserer Mandantin vielfach erheblich verletzt und dies auch und gerade in 

unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit der streitgegenständlichen Äußerung 

unserer Mandantin in Form des Durchstechens der bevorstehenden Nichtwiederwahl. 

Damit beschädigte der Aufsichtsrat die Reputation unserer Mandantin bereits nach-
haltig - und konnte angesichts dieses an Rücksichtslosigkeit und Gewissenlosigkeit 

nicht überbietbaren Tuns selbst nicht mehr den Anspruch hegen, nur intern kritisiert 

zu werden.  

 

 Das Gericht hat zwar festgestellt, dass es sich bei den streitgegenständlichen Misogynie- und 

Homophobievorwürfen nicht um eine falsche Tatsachenbehauptung (weil diese nach Ansicht 

des Gerichtes keine Tatsachenbehauptung, sondern ein Werturteil sei) und auch nicht um 

Schmähkritik handelte, hat aber nicht diskutiert, ob es sich beim dem von uns umfangreich 
vorgetragenen Vorgängen um Misogynie und Homophobie und im Übrigen auch Rassismus 

handelte und vermeidet so festzustellen, dass unsere Mandantin und die Unterzeichnerin 

über Jahre massiver gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ausgesetzt waren. 

 

 Das Gericht erwähnte in den Urteilsgründen überdies mit keinem Wort, dass sich der Auf-

sichtsrat vor Gericht nicht damit begnügte, die Verleumdungen aus der Nichtwiederwahlkam-

pagne zu wiederholen, sondern weitere Lügen, insbesondere über Ablauf und Inhalt von Auf-

sichtsratssitzungen, vortragen ließ mit dem klar erkennbaren Ziel, unsere Mandantin zu diffa-

mieren und das Gericht gegen sie einzunehmen.  
 

Diese Beispiele sollen aufzeigen, wie tendenziös in Richtung gegen unsere Mandantin das Urteil ins-

gesamt ist, sollen aber ausdrücklich nicht Gegenstand dieser Strafanzeige sein. 

 

Strafanzeige erstatten wir vielmehr wegen: 

 

 „S. 5: „Ihrem umfassenden Vortrag lässt sich entnehmen, dass sie zudem der Ansicht ist, so-

wohl der Bürgermeister der Stadt Soest als auch ein Teil der Aufsichtsratsmitglieder hätten 

von Anfang des Dienstverhältnisses an eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit 

verhindert und sie diskreditiert“. 

 

Es ist zwar richtig, dass wir vorgetragen haben, dass der Bürgermeister und Teile des Auf-

sichtsrats zu einer konstruktiven Zusammenarbeit nicht bereit waren, wir haben darüber hin-

aus aber auch vorgetragen, dass der Aufsichtsrat immer wieder seine Pflichten verletzt hatte, 

z.B.   

 

o planvoll und zielgerichtet Verleumdungen in die Welt setzte, um trotz der herausra-

genden Leistungen unserer Mandantin ihre Nichtwiederwahl durchzusetzen; 
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o vertrauliche Informationen aus Aufsichtsratssitzungen an die Presse durchstach und 

zum Teil sogar mit einem falschen, gegen unsere Mandantin gerichteten Spin versah 

(z.B. Eklat im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung), um ihr öffentliches Ansehen 

nachhaltig zu beschädigen;  

 

o wider seine Treue- und Fürsorgepflicht gegenüber unserer Mandantin handelte, als er 

selbst bei objektiven Petitessen seine Kritik nicht intern äußerte, sondern diese – in im 

Übrigen reißerischer Weise und mit klar erkennbarer Schädigungsabsicht-öffentlich 

vortrug (Verbot der auswärtigen Spargel-Händler wird ein Nachspiel im Aufsichtsrat 

haben),  

 

o den Personendatenschutz und die Treuepflicht gegenüber der Geschäftsführerin ver-

letzte, indem er die bevorstehende Nichtwiederwahl an die Presse durchstach, etc. 

Diesen Vortrag lässt das Gericht zur Gänze unerwähnt. 

 

 S. 5: „Die Klägerin trägt zudem vor, soweit die Beklagte weitere Vorwürfe gegen sie erhebe, 

seien diese durchgehend unzutreffend“. 

 

Dies ist eine falsche Sachdarstellung. Tatsächlich hatten wir vorgetragen, dass der Bürgermeis-

ter und ggf. weitere (Aufsichts)Ratsmitglieder planvoll und zielgerichtet Verleumdungen in die 

Welt gesetzt haben, um die Wiederwahl unserer Mandantin zu verhindern. 

 

Dies hatten wir ausführlich im Kapitel III. der Replik auf die Klageerwiderung vom 15.6.2021 (S. 

43-81) vorgetragen und dazu Beweise vorgelegt.  

 

Dieses Kapitel des Schriftsatzes vom 15.06.2021 wird in der Sachverhaltsdarstellung des Vor-

sitzenden Richters Siedhoff jedoch mit keinem Wort erwähnt, es wird insbesondere auch 

nicht auf die entsprechenden Seiten des Schriftsatzes vom 15.06.2021 verwiesen, obwohl 

der Vorsitzende bei Abfassung des Urteils extensiv mit Verweisen arbeitete. 

 

 Unsere wesentliche Rechtsposition war es überdies, dass selbst dann, wenn das Gericht der 

Auffassung sein sollte, dass es sich bei den öffentlich geäußerten Misogynie- und Homopho-

bievorwürfen um eine Pflichtverletzung handelte – was wir weiterhin bestreiten -, sich der 

Aufsichtsrat darauf nicht berufen durfte, weil er seine Treue- und Fürsorgepflichten vorher 

ebenfalls obstinat verletzt hat (s.o.). 

 

Auch diese unsere Rechtsposition erwähnt das Gericht mit keinem Wort und diskutiert diese 

in der Folge in der Urteilsbegründung auch nicht. 

Die Pflichtverletzungen von Mitgliedern des Aufsichtsrates und die Verleumdungskampagne des Bür-

germeisters und ggf. weiterer Mitglieder des (Aufsichts)Rates sind indes keine unwichtigen Nebensa-

chen, die vom Vorsitzenden Richter Siedhoff vergessen worden sein könnten. Sie sind wesentlicher 
Bestandteil des Sachverhaltes und als solche rechtserheblich: Unsere Mandantin ging mit ihren Vor-

würfen an die Öffentlichkeit, als Aufsichtsratsmitglieder ihre bevorstehende Nichtwiederwahl an die 

Presse durchgestochen hatten (Verletzung der Verschwiegenheitsverpflichtung, des Personaldaten-

schutzes und der Treue- und Fürsorgepflicht) und sie davon ausgehen musste, dass auch die 
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Verleumdungen, die sie selbst nur bruchstückhaft kannte, an die Presse durchgestochen worden wa-

ren. 
  

Auch unsere Rechtsposition, dass sich der Aufsichtsrat auf eine Pflichtverletzung unserer Mandantin 

nicht berufen durfte, weil er selbst seine Pflichten vorher obstinat verletzt hatte, konnte das Gericht 

nicht vergessen, es war unsere gewichtigste Rechtsposition. 

 

Tatsächlich handelt es sich insbesondere bei der Verleumdungskampagne um einen politischen Skan-

dal: Unsere Mandantin und die Unterzeichnerin wurden jahrelang ausgegrenzt, diskriminiert, belei-

digt, unsere Mandantin verbal zusammengeschlagen und in den Wochen und Monaten vor dem Wie-

derwahltermin regelrecht gehetzt. Der Bürgermeister verleumdete eine offen lesbisch lebende Ge-

schäftsführerin, um ihre Nichtwiederwahl trotz ihrer herausragenden Leistungsbilanz zu verhindern. In 
den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts dürfte ein solcher Vorgang den Bürgermeister – zu Recht - das 

Amt kosten. 

 

Die Verleumdungskampagne des Bürgermeisters und ggf. weiterer (Aufsichts)Ratsmitglieder ist zudem 

strafrechtlich relevant. Im Zeitpunkt der Verkündung des Urteils des Vorsitzenden Richters Siedhoff 

lief bereits seit mehreren Monaten ein Strafverfahren wegen Verleumdung und versuchten Prozessbe-

truges gegen den Bürgermeister der Stadt Soest, die Vorsitzende des Aufsichtsrates und die weiteren 

Mitglieder des Aufsichtsrates der WMS. 

 

Zuletzt ist die Verleumdungskampagne auch ausschlaggebend in Beziehung auf etwaige Schadener-
satzansprüche unserer Mandantin gegen die Stadt Soest. 

 

Dass der Vorsitzende Richter Siedhoff insbesondere  

 

 die vorsätzlichen falschen Tatsachenbehauptungen, die der Aufsichtsrat selbst als Nichtwie-

derwahlgründe vortragen ließ, im Urteil nicht mit einem Wort erwähnte und die Pflichtverlet-

zungen bzw. das strafbare Verhalten des Bürgermeisters und weiterer (Aufsichts)Ratsmitglie-

der im Rahmen der Nichtwiederwahlkampagne in der Konsequenz nicht in die Abwägung ein-

bezogen hat; 

 

 ferner nicht im Ansatz erwähnte und nicht diskutierte, dass bzw. ob auch der Aufsichtsrat 

seine Verschwiegenheits-, Treue- und Fürsorgepflichten gegenüber unserer Mandantin obsti-

nat verletzt hatte (Durchstechereien an die Presse), wodurch auch dieser Sachverhalt nicht in 

die Abwägung im Rahmen von §§ 626 BGB, 38 GmbHG eingestellt wurde; 

 

 unsere sowohl rechtlich wie auch umfänglich zentrale Rechtsposition, dass der Aufsichtsrat – 

sofern das Gericht die öffentlichen Misogynie- und Homophobievorwürfe als Pflichtverletzung 

bewerten würde, sich auf die Pflichtverletzung unserer Mandantin nicht berufen dürfe, weil er 

selbst obstinat seine Pflichten verletzt hatte (Schriftsatz vom 15.6.2021, S. 108f) - nicht mit ei-

nem Wort erwähnte und sich in der Folge mit dieser Position nicht einmal im Ansatz auseinan-

dersetzte 

und so das streitgegenständliche Interview im Ergebnis aus dem Zusammenhang riss, um es sodann 

isoliert betrachten und ohne die gesamte Vorgeschichte als Pflichtverletzung und Grund für eine frist-

lose Kündigung bewerten zu können, begründet nach diesseitiger Auffassung den Vorwurf der Rechts-

beugung, begangen offenbar mit dem Ziel, insbesondere den Soester Bürgermeister vor Strafverfol-

gung, politischen Konsequenzen und die Stadt Soest vor hohen Schadenersatzforderungen zu 
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schützen. 

 
Dabei haben wir in unsere Erwägungen eingestellt, dass nach der ständigen Rechtsprechung des 

Bundesgerichtshofs nicht jede unrichtige Rechtsanwendung eine Beugung des Rechts im Sinne von § 

339 StGB darstellt und nur der Rechtsbruch als elementarer Verstoß gegen die Rechtspflege unter 

Strafe gestellt sein soll. Rechtsbeugung begeht ein Amtsträger danach nur dann, wenn er sich be-

wusst und schwerwiegend von Recht und Gesetz entfernt. Mit der absichtlich lückenhaften Darstel-

lung des Sachverhalts und dem absichtlichen Verschweigen rechtserheblicher Tatsachen, der in der 

Folge defizitären und damit fehlerhaften Abwägung und dem daraus resultierenden schwerwiegend 

fehlerhaften Urteil hat sich der Vorsitzende Richter am LG Siedhoff im Sinne der restriktiven Ausle-

gung des BGH bewusst und schwerwiegend von Recht und Gesetz entfernt. Denn Tathandlung im 

Sinne von § 339 StGB ist die falsche Anwendung des Rechts, worunter nach der Rechtsprechung des 

BGH auch das bewusste Verschweigen rechtserheblicher Tatsachen und die bewusst falsche Fest-

stellung des Sachverhalts fällt, BGH NJW 1971, 571.  

 

Zuletzt wollen wir nicht verschweigen, dass der gesamte dieser Strafanzeige zugrunde liegende Sach-

verhalt für unsere Mandantin schwerwiegende, heute kaum noch umkehrbare Konsequenzen hatte. 

Bereits das Unwerturteil der Nichtwiederwahl, die Verleumdungen aus der Nichtwiederwahlkampagne 

sowie die fristlose Kündigung und sofortige Abberufung haben den Ruf unserer Mandantin so nachhal-

tig beschädigt, dass sie heute keine Chancen mehr auf dem Arbeitsmarkt hat. Unsere Mandantin ver-

armt und wird demnächst auch ihr Elternhaus verlieren. 

 
Wir halten den zentralen Vorgang, der die Kette der Ereignisse ausgelöst hat, die zuletzt in die vorlie-

gende Strafanzeige mündeten, nämlich die auf Verleumdungen zum Nachteil unserer Mandantin beru-

hende Nichtwiederwahlkampagne, maßgeblich und aus homophoben und misogynen Ressentiments 

betrieben von einem CDU-Bürgermeister, der auch Präsident des Städte- und Gemeindebundes NRW 

ist und in der Vergangenheit auch immer wieder von der Landespolitik hofiert worden war und min-

destens geduldet von der Soester Kommunalpolitik über (fast) alle Parteigrenzen hinweg, für einen 

solch beispiellosen und unerhörten politischen Skandal, dass er längst „too big to fail“ ist und um je-

den Preis klein gehalten werden muss. Dass man dabei – gegebenenfalls contre coeur- die Täter 

schützt und das Opfer gleichsam vor die Hunde gehen lässt, ist der politische Preis, den die in NRW re-
gierenden Parteien offenbar zu zahlen bereit sind.  

 

Wir versprechen uns deshalb von dieser Strafanzeige gegen den Vorsitzenden Richter am Landgericht 

Siedhoff wenig bis gar nichts, erstatten sie aber dennoch, um die vorbezeichneten Vorgänge zumin-

dest aktenkundig zu machen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Rechtsanwältin 
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RA C. Nassibulin Lilienstraße 11 20095 Hamburg  

Landgericht Arnsberg 

Kammer für Handelssachen 

59818 Arnsberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamburg, den 15.06.2021 

 

Az. I-8 O 2/21 

In dem Rechtsstreit 

 

Prof. Dr. Dobberstein . /. Wirtschaft und Marketing Soest GmbH 

 

 

nehmen wir nunmehr zum Klageerwiderungsschriftsatz der Beklagten Stellung. 

 

 

Aufgrund des erheblichen Umfanges des notwendigen Vortrages haben wir unseren Schriftsatz im 

Eingang zur besseren Orientierung mit einem Inhaltsverzeichnis versehen: 

 

 

 

 

 

 

  

Claudia Nassibulin MBA 

Rechtsanwältin Wirtschaftsmediatorin 

Lilienstraße 11 

20095 Hamburg 

 

Tel.:  +49 (0)40 334 654 23  

Fax.:  +49 (0)40 334 654 24 

Mobil:  +49 (0)178 898 38 82 

 

E-Mail:  cn@cnlegal.de 

Web: www.cnlegal.de 

mailto:cn@cnlegal.de
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Aber nicht jede Kritik ist eine Schmähkritik. Eine Schmähkritik liegt immer dann vor, wenn 

Personen durch Äußerungen diffamiert und herabgesetzt werden. Dem Äußernden kommt 

es dabei nicht auf eine sachliche Auseinandersetzung zu einem bestimmten Thema an, son-

dern einzig und allein um die Herabwürdigung einer Person. Der Klägerin ging es in dem ge-

samten Interview indes um eine sachliche Auseinandersetzung mit den Gründen für ihre 

Nichtwiederwahl. Im Rahmen dieser sachlichen Auseinandersetzung hat sie auch den Vor-

wurf der Frauenfeindlichkeit und  Homophobie erhoben. Es kam ihr gerade nicht darauf an, 

eine Person oder einen Personenkreis zu beleidigen oder herabzuwürdigen, sondern um die 

Darstellung der Vielschichtigkeit der Nichtwiederwahl- Entscheidung in ihrem Fall, die vom 

Referenzmarkt ansonsten reflexartig als ein Unwerturteil über die Person des Geschäftsfüh-

rers und seine Leistungen rezipiert wird. 

 

Es ist anerkannt, dass in der öffentlichen Auseinandersetzung auch Kritik hingenommen wer-

den muss, die in überspitzter und polemischer Form geäußert wird, weil andernfalls die Ge-

fahr einer Lähmung oder Verengung des Meinungsbildungsprozesses droht (BVerfG NJW 

1991, 95, 96). Eine sachliche Kritik wie in diesem Fall- ist also noch nicht widerrechtlich.  

 

Ein anderes ergibt sich auch nicht aus dem Rücksichtnahmegebot nach § 241 II BGB: 

 

Hier wurde der Klägerin am 22.06.2020 durch die Presseanfrage des Soester Anzeigers be-

kannt, dass (Aufsichts)Ratsmitglieder die bevorstehende Wiederwahl bereits an den Soester 

Anzeiger durchgestochen hatten mit der sicheren Konsequenz, dass der Soester Anzeigen in 

seiner Online-Ausgabe am nächsten Tag über diesen Vorgang berichten und die Nichtwieder-

wahl damit öffentlich bekannt würde, noch bevor sie in der Lage gewesen war, Sprachrege-

lungen etc. mit der Beklagten zu verhandeln. So geschah es dann auch am nächsten Tag. 

Hierzu wurde bereits in der Klageschrift vorgetragen.  

 

Es waren also Organmitglieder der Beklagten bzw. Gremienmitglieder ihrer Gesellschafterin, 

die die Nichtwiederwahl der Klägerin öffentlich gemacht haben, um der Klägerin zu schaden. 

Sie haben dazu ihre Verschwiegenheitspflicht nach § 30 I GO NRW bzw. § 85 I GmbHG ver-

letzt. Verstoßen haben Sie dabei im Übrigen auch gegen den Personaldatenschutz.  

 

Es wäre ob dieser massiven Pflichtverletzung in Richtung gegen die Klägerin deshalb rechts-

missbräuchlich, wenn die Beklagte von der Klägerin verlangen könnte, dass diese sich jeder 

öffentlichen sachlichen Kritik enthält, zumal – wie durch die Klageerwiderung jetzt bekannt 

ist- die Pflichtverletzungen in Richtung gegen das Integritätsinteresse der Klägerin von Mit-

gliedern bzw. Vertretern  der Organe der Beklagten über die gesamte Amtszeit der Klägerin 

hinweg und in Sonderheit im Rahmen des Wiederwahlverfahrens massiv waren (s.o. Ab-

schnitte III.).  

 

Nicht nur wurde der Klägerin im Rahmen der Spargelaffäre von Mitgliedern des Aufsichtsra-

tes der Beklagten öffentlich im Soester Anzeiger das Vertrauen entzogen, sie wurde – eben-

falls von Aufsichtsratsmitgliedern -im Rahmen der Berichterstattung zum Komplex Wasser-

fuhr I wider besseres Wissen als inkompetent dargestellt und sie wurde nicht zuletzt vom 

Bürgermeister im Rahmen des Wiederwahlprozesses mit planvoll und zielgerichtet gestreu-

ten, unwahren Tatsachenbehauptungen als nicht vertrauenswürdige Geschäftsführerin ge-

zeichnet, die zu Alleingängen neigt, sich Absprachen verweigert, sich nicht an Absprachen 

hält, nicht mit Soester Vereinen und Institutionen zu arbeiten vermag und unangemessen mit 

ihnen umgeht, im Übrigen auch kommunale Strukturen nicht versteht, desorganisiert ist und 

sich nicht auf das wesentliche konzentrieren könne und nur deshalb so viele Überstunden 
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gemacht habe. In der Konsequenz wurde so offenkundig ihre Nichtwiederwahl betrieben und 

es ist aufgrund objektiver Tatsachen zu vermuten, dass diese Lügen über die Klägerin und 

ihre Leistungen auch in den Referenzmarkt für die Bewerbungen der Klägerin getragen wur-

den. 

 

Dies alles sind so erhebliche Pflichtverletzungen der Beklagten, dass die Aussagen im Inter-

view der Klägerin sich dagegen fast anrührend naiv und harmlos ausnehmen und die Be-

klagte auch keinen Schutz vor sachlicher Kritik der Klägerin beanspruchen kann. 

 

Zudem schließen eigene Rechtsbrüche der Beklagten, d.h. ihrer Organmitglieder bzw. von 

Mitgliedern der Gremien ihrer Gesellschafterin, einen wichtigen Grund aus. Diese Rechtsbrü-

che bestehen hier nicht nur in den Verstößen gegen die Verschwiegenheitspflichten nach §§ 

30 I GO NRW, 85 I GmbHG sowie gegen den Personaldatenschutz unmittelbar vor dem Inter-

view der Klägerin vom Abend des 22.06.2020, sie bestehen auch und gerade in der planvol-

len und zielgerichteten Verleumdung der Klägerin durch den Bürgermeister im Rahmen des 

Wiederwahlprozesses, mit der er schließlich die Nichtwiederwahl der Klägerin trotz ihrer her-

ausragenden Leistungen als Geschäftsführerin der WMS erreichte. Hierzu haben wir bereits 

in Abschnitt III. dieser Replik vorgetragen. 

 

Ein wichtiger Grund im Sinne von § 626 BGB ist damit nicht gegeben. 

 

 

• Es liegt ferner auch kein wichtiger Grund iSv § 38 II GmbHG für eine sofortige Abberufung 

der Klägerin vor: 

 

Ein grober Pflichtenverstoß der Klägerin ist nicht erkennbar, zumal auch kein wichtiger Grund 

für die fristlose Kündigung nach § 626 BGB vorliegt. Auch ist die Klägerin nicht unfähig zur 

ordnungsgemäßen Geschäftsführung, wenngleich die Beklagte in der Klageerwiderung den – 

untauglichen- Versuch unternommen hat, dies mindestens zu insinuieren. 

 

Die Klägerin hat vielmehr in einem über weite Strecken feindseligen Klima im Aufsichtsrat 

und trotz der offenkundigen Abneigung des Bürgermeisters stets sachlich und im Sinne der 

Gesellschaft agiert, ihre Berichtspflichten gegenüber dem Aufsichtsrat zu jeder Zeit umfas-

send und mit der größtmöglichen Transparenz erfüllt, sowie die Legalitäts- und Legalitäts-

überwachungspflichten und die Grundsätze der ordnungsgemäßen Geschäftsführung zu je-

der Zeit beachtet. Dabei hat sie herausragende Leistungen, eine herausragende Leistungsbe-

reitschaft und einen überragenden persönlichen Einsatz gezeigt. Die Beklagte hat in der Kla-

geschrift versucht, die Leistungen der Klägerin kleinzureden und zu relativieren- ohne Erfolg! 

Die Klägerin war damit für die Beklagte objektiv eine höchst erfolgreiche Geschäftsführerin, 

die sie – die nicht für ein einziges Flächenentwicklungsprojekt ausgestattet war- sicher durch 

3 Großprojekte gesteuert, zudem ihre erheblichen Risiken im Geschäftsbereich „Betrieb der 
Stadthalle“ nicht nur erheblich minimiert, sondern die Stadthalle sogar durch ein erfolgrei-
ches Change- und Turn-Around-Management neu aufgesetzt und so zukunftsfest gemacht 

hat und die auch in den übrigen Geschäftsfeldern überdurchschnittliche Leistungen erbracht 

hat. 

 

Wenn es im Rahmen des § 38 II GmbHG darauf ankommt, ob der Gesellschaft bei Würdigung 

aller Umstände unter Berücksichtigung der widerstreitenden Interessen der Verbleib des Ge-

schäftsführers bis zum Ablauf seiner Amtszeit nicht mehr zugemutet werden kann, dann sind 

es auch diese Leistungen der Klägerin für die Beklagte, die in die Gesamtwürdigung 














































